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haben zu einem Bescheid keine Vollmacht, daher die Angelegenheit wieder in den Abschied genommen wird'
Absch. 926. q.

1617.

Art. 108. Freiburg ersucht die katholischen Orte um Rath, wie es zur bewußten Theilnng der Vogtr^
gelangen könnte. Weil sie aber die Zeit zur Behandlung dieses Geschäfts nicht für geeignet halten, nehiR"
sie es wieder in den Abschied. Absch. 957. k.

SchMMiltmrg icker Grastum?.

Landvögte.

1585. Bern. Gilg Jmhag.
1590. F r e i b » r g. Peter Heid, genannt von Lanten.
1595. B e r n. Heinrich Kohler.
1000. Freibnrg. Jost Jaccot.
1605. Bern. Hans Späting.
1610. F r e i b n r g. Jakob Keßler.
1615. Bern. BartholomäusKnecht.
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1588.

Art. 109. Dem Peter Zwcihlcn werden wegen dnrch ein Gewitter erlittenen Schadens 6 Miitt a»

seinem Zins nachgelassen. Absch. 74. x. — 110- Dem Zimmermann, der mit großer Arbeit den Brunne»

in's Schloß geleitet und sonst in allweg sein Bestes gethan hat, soll ein Paar Hosen und das Wamms daZ»

mit beider Städte Ehrenfarbe angeschafft werden. Ibid. ^ — III- Auf Fürbitte des Vogts, Venners und d^

Geschwornen zn Schwarzenburg werden dem Christian Zahnd, einem betagten nnvermöglichen Mann, 6

Dinkel, soviel Haber nebst 1 Gulden an Geld aus beider Städte Einkommen verehrt. Ibid. 2. — 112.

der Urbar der Herrschaft veraltet ist und die Herrschaftsleute vielfache Eingriffe sich erlauben, indem

eigenmächtig Mühlen und andere „Gschirr" aufrichten, etliche Wälder sich zueignen und nichts dafür gebe»'

wird erkannt, daß jede Stadt auf nächsten Montag über acht Tage eine Nathsbotschaft nach Schwarzeubwb

abordnen solle, um die Anfertigung eines neuen Urbars und die Bereinigung beider Städte Eigcnthuins a»'

zuordnen und nachzusehen, was am Schloß zu bauen ist und wie den Vögten „ein khomlichkeit geschafft werde»

möge", das Vieh, das sie dort wintern, auch zu sömmern. Ibid. na. — 113. Jene Gesandten sollen sich d»"

Kaspar Wecks Erben die Briefe vorlegen lassen, dnrch welche sie zum Besiz der von der Verlassenschaft eines bi»

ehelichen herrührenden Ninderweidcn gekommen sind. Ibid. bb. — 114. Desgleichen sollen die Inhaber einige»

an die Herrschaft stoßenden Zehuten zu Schönfels u. s. w., welche Eingriffe sich erlauben, ihnen ihre Arm

vorlegen, damit sie die Sachen erörtern können. Ibid. ca. — 115- Der von Vogt Weck oder seinen Erbe"

getroffene Verkauf der Wallismatte, die von Alters her zum Lehen des Hofs Harris gehört hat, wird >"

Kräften belassen und soll der alte Herrenzins sammt dem Lehen auf den übrigen Stükcn dieses Hofs bleibe'»

Ibid. dd. — 116- Zweite und dritte Amtsrechnung des Lanvogts Gilg Jmhag von Michaelis 1536 '

Michaelis 1588. Ibid. es.

1590.

Art. 117. Frciburg dringt auf endliche Erneuerung des Grasbnrger Urbars, weil die Landleute »"^rechtmäßiger Weise viele Güter und Wälder sich zueignen. Bern ist einverstanden, daß dieser Gegenstand »
nächster Jahrrechnung zu Freibnrg weiter besprochen werden soll. Absch. 145. u. — 118. Auf das durch
Ammann im Namen der Landleute von Albligen gestellte Begehren um die Bewilligung, als ErsaZ
Dienste eine Azweide beim Haans, die sie mit Bewilligung des Ammanns ausgcrentet haben, zu ihrem

einschlagen zu dürfen, wird den Gesandten nach Schwarzenburg aufgetragen, das Stük zu besichtige" ^
den Einschlag gegen einen angemessenen Zins und den Zehnten zu bewilligen. Absch. 147. ii. — 119-
neuerwählte Landvogt soll jedem Weibel in Guggisbcrg einen Nok mit der Stadt Bern Farbe in be'
Städte Kosten schenken. Ibid. lest. — 120. Dem Benedict Suter wird bewilligt, den dem Schloß schu^'b
Hcnzehuten loszukaufen. Ibid. II. — 121. Der Landvogt wird ermächtigt, den hagelbeschädigten Best»)»
des Zehntens einen verhältnißmäßigen Nachlaß zn gewähren. Ibid. mm. — 122. Der von Niklaus
vorgenommene „Erdwechsel", indem er ein Stük Allmend zu einer Hanshofstatt eingefaßt und dagegt
eigenes Stük ausgeschlagen hat, wird bestätigt. Ibid. im. — 123. Ebenso wird der Abwechsel weg»"
Weiterung der Landstraße bestätigt. Ibid. 00. — 124. Vierte und fünfte Amtsrcchnnng des Landvogts ^
Jmhag von Michaelis 1588 bis Michaelis 1590. Ibid. 88. — 125. Ans den Bericht des Laudvogts, daß
verschiedenen Handwerksleuten, als Kaminfegern, Kannengießer», Dachdekcrn, Zimmerleutenbei 216 W"'
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gegeben „nd ^ verrechneten Burgerzinscn, Kaiserzinsen, Teilen nnd Vanmgartenzinsen zu

^^>arzenbnrg wenig vdcr nichts genossen habe, wird ihm die Nestanz an Pfenningen beider Nechnnngen

^gelassen. Idicl. tt. — 126. Znr Vornahme der schwarzcnburgischen Händel wird ein Tag ans künftigen

^»ntcig angesezt. Die Gesandten sollen Gewalt haben, den Amtleuten einige Weiden „zu der komblichkeit

Hußhaltnng ynzegcbcn", auch zu bcrathschlagcn, was znr Erörterung verschiedener Eingriffe der Land¬

au, deßgleichen zu Erneuerung des Urbars nothwendig ist. Ibid. xx.

1592.

Ävt. 127. Das Ansuchen des Peter Binggcli um eine Beisteuer an den an seiner Muhle erlittenen

>aden, wird abgewiesen. Hinwidcr erhält der Landvogt den Auftrag, des Binggeli tcnferische Frau mit Ein-

^l»ng der auferlegten Strafe oder mit Gefängniß zum Gehorsam zu weisen. Absch. 194. 11. — 128. Dem

Stoll wird zu Händen seiner Vogttochter nnd deren Geschwister das Gut ihres tenfcrischcn Baters, das

i„i Namen beider Städte verliehen worden ist, zugestellt, damit sie desto besser erzogen werden, nnd

Beschwerde der Obrigkeiten. Ibid. W. — 129. Der blinde Konrad Dodi von Gnggisbcrg wird

' hinein Gesuch um Ausnahme in einen Spital oder Verabfvlgnng eines Lcibgedings abgewiesen, ihm da-

fjjx einmal 1 Sak Korn und 2 Kronen verordnet. Ibid. bb. — 136. Für die den verordneten Herren bei

^ Gigling des Urbars geleisteten Dienste wird dem Landschreiber Zahnd über die Zchrnng nnd den Taglohn
""6, dje ^ ^ Landleuten empfangen, gutes Tuch von der Stadt Bern Ehrcnfarbe zu einem Mantel

k>U. Abgeordnete der Landschaft Schwarzenbnrg nnd Gnggisbcrg bitten, sie bei den Vor-

^ und Weiden, die sie oder ihre Voreltern von dem Schicdwald (auch Schildwald) geschwendet haben, kraft
^ Verträge nnd Bewilligung bleiben zu lassen. Man findet aber, daß die vorgcwcndeten Verträge nnd

»»d ^diglich Zinsbefreinng stipnlircn nnd die Petenten an fraglichem, den Obrigkeiten zustehendem Grund
. Boden nicht mehr Rechte haben, als diese ihnen gutwillig gewährt haben. Man verlangt nun „zu einem

von jeder Ninderweide 5 Bazen und bei Handändcrnngcn 10 Schilling als Ehrschaz. Würden sich

^inchstcller dessen weigern, ist ihnen das liebe Recht darznschlagcn. Ibid. Iclc. — 132. Der Amtmann

^ de» Auftrag, an der Stelle der zwei „ingefülten" Henhänschen in der großen Zchntmattc ein anderes

^legenex Stelle zu erbauen. Ibid. Ii. — 133. Die Landlcnte sollen im Namen der beiden Städte ernstlich

lii-j ^ ^'dcn, die Frevel und bnßwürdigen Sachen getreulich dem Amtmann zu vcrzcigcn. Ibid. mm. —

ertikk ^^^iben sollen auch angehalten werden, die dem Amtmann für sein Vieh abgestckte Weide zu „rnmen und

^ Amtmann soll den nächstens znr gänzlichen Bereinigung des Urbars nach

kommenden Nathsboten zeigen, wo er meine, daß der große Bach zu verbannen sei. Die

da»» nach Gestalt der Sache zu handeln Gewalt habe». Ibid. 00. — 136. Freibnrg eröffnet folgende

»eue ^ Begehren: Erstens, es sollen, wie in andern Vogteicn, die Untcrthancn bei Einscznng eines

" ^^iinanns diesem im Namen beider Städte schwören; zweitens soll dem Landesvcnner untersagt sein,

die vor Gericht nnd Stab gefertigct werden, oder Käufe zinspflichtiger nnd ehrschäziger Güter zu

»Ne drittens beansprucht es bei Confiscationen einen gleichen Thcil wie Bern, da es auch gleiche Lasten

müsse. Bezüglich der zwei ersten Punkte ist Bern, das etwas mehr Präcminenzcn nnd Ge-

^ Ü eiten als Freibnrg in der Herrschaft Schwarzenbnrg hat, einverstanden, bezüglich der Confiscationen

^ "achsehim, was die Verträge dießfalls bestimmen. Ibid. xx. — 137. Erste Amtsrcchnnng deS Land-
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Vogts Peter von Lauten, genannt Heid, von Michaelis 1590 bis dito 1591. Ibiä. gg. — 138. Die vo»

Schwarzenburg lassen vorbringen, daß sie von jeder Nindcrweidc im Schildwald 5 Ba.zen zum Eingang »»d

bei Handänderungen 10 Berncrschilling zu Ehrschaz geben und erkennen, oder das Recht brauchen sollen, daß

ihnen aber unnatürlich vorkomme, daß Untcrthanen wider ihre Obrigkeit rechtigen sollen, obschon sie das Nccht

nicht scheuen, und bitten um Nachlaß des Eingangs und Ehrschazes. Weil diesen Landlenten aber bereits viel

nachgelassen worden ist, hat man es nicht für thunlich erachtet, ihnen zu entsprechen; indeß hat man ihnen s»

viel zugestanden, daß sie die eine Hälfte der Eingänge ans Martini, die andere das Jahr darauf entriclM

können. Absch. 196. ii. — 139. Damit die Amtleute den Ehrschäzen fleißiger nachforschen, wird erkannt, daß

ihnen der dritte Theil, den beiden Städten die andern zwei Theile zufallen sollen. Ibiä. kk.

1594.

Art. 149. Rufs Nüdo aus dem Gnggisberg ist vor den Gesandten der beiden Städte erschienen wegev

eines armen „Fündelis", das ihm von einer beherbergten armen wälschen Frau hinterlassen worden sei, "»

bittet, ihm dasselbe „als ein Erbsall, so der Oberkeit znstcndig", abzunehmen. Frciburg ist geneigt, mit Ber»

alle Beschwerden zu tragen, wofern ihm Antheil an den gemeinen Gefällen, Confiscationen und andern E»io<»

menten eingeräumt werde. Der Gegenstand wird auf nächste Jahrrechnung nach Freiburg gewiesen, ^bsch-

246. 5. — 141. Für den taubsllchtigen Benedict Nieder aus Gnggisberg wird ein jährliches Leibgeding vv>

1 Mütt Haber und 1 Gulden ausgesezt. Ibiä. k. — 142. Der bei Bereinigung des Urbars zu Schwab

bürg mit den Dorfgcnossen daselbst entstandene Span wird an die Jahrrechnung zu Freibnrg gewics^

Ibid. I. — 143. Die Beschwerde derer von Schwarzenburg, daß sie von ihren Sommerweiden bei H»

ändernng Ehrschaz und Eingang bezahlen müssen, und zwar für erster» 10 und für leztern 5 Schill., vi

Unterschied, ob es ganze oder halbe Weiden seien, wird von Commissär Huber, der den Urbar anfgenomn

hat, dahin berichtiget, daß die halben Weiden nur die Hälfte zu bezahlen haben. Bezüglich ihrer Anspr'v^

auf den Schiedwald sollen sie ihre daherigcn Briefe ans die Jahrrechnung nach Freibnrg bringen. Ibiä.

144. Das von denen von Schwarzenburg an Freibnrg gestellte Gesuch, an die Bau- und Neparatnrtoi

der Brüke die Hälfte tragen zu wollen, da das Wasser die Gränze bilde, wird vo» diesem in den Abs /

genommen. UM. n. — 145. Dem Amtmann zu Schwarzenburg wird bewilliget, die dem Schloß zngethe> ^
Weiden des Schicdwalds von den darauf stehenden Stäken auf obrigkeitliche Kosten säubern zu lassen.

— 146. Einer armen, mit Kindern beladenen Wittwe ans Gnggisberg wird ans Anzug des Amtmanns ^

jährliches Leibgeding von 1 Gulden und 1 Mütt Haber ausgesezt. UM. p. — 147. Dem Amtmann " ^

Schwarzenburg wird für seine Mühe bei Einzug des den Landlenten auferlegten Eingangs der dritte

desselben gelassen. Ibiä. g. — 148. Zweite Amtsrechnung des Landvogts Peter von Lauten von ^

1591 bis dito 1592. Ibiä. I. — 149. Desselben dritte Amtsrcchnnng von Michaelis 1592 bis dito

Ibiä. u. — 159. Bezüglich des Vorschlags, daß zu Vollendung des grasbnrgischen Urbars die SclM»^

burger Dorflente zu specificirter Erkanntniß ihrer lehenpflichtigcn Güter angehalten werden möchten, g^
beider Städte Resolution dahin, es sollen, da noch andere Lehenherren im Bezirk dieser Dorfmarch '

Bodenzinse aufnehmen und überdies; viele Kosten und Arbeit damit verbunden wären, den Schwarzenburg

die specificirten Erkanntnisse erlassen sein, dagegen ihr Erbieten angenommen werden, daß sie ohne Unterm

für Zinse und Tellen de» Sekelmeistcrn einen Trager dargeben, welcher jährlich dem Amtmann die g
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Summe entrichte und die Zinsen von gemeinen Landleutcn einziehe, daß daneben der Trager verpflichtet sei,

^uf alle Änderungen der Zinstente, von denen Fälle oder Ehrschäze von Erbfällen, Täuschen, Käufen u. dgl.

e» mögen. Acht zu haben, diese zn beziehen und dem Amtmann abzuliefern, jedoch Alles nur so lange, als

^ beiden Städten beliebt. Absch. 247. gqp — 151. Vermöge des lezten Abschieds zn Bern haben die

>warze»bnrger eine» ans der Jahrrechnnng zn Ireibnrg vom 13. September 1576 ausgebrachten Bewilligungs-

vorgelegt. Dieser Brief wird zurükbehalten, dagegen dem Stadtschreibcr befohlen, statt dessen einen

^ chen Schein der Verhandlung in Betreff des Schildwaldes aufzurichten, in denselben auch die Quittung
"v den bezahlten Eingang aufzunehmen und jeder Stadt eine Copie davon zuzustellen. Ibiä. rr. — 152. Die

'^Ahanen zu Plaffeyen lehnen eine Pflichtige Mithülfe zum Bau und Unterhalt der Sensenbriike unterhalb

Alsberg ab, erbieten sich dagegen für einmal und ohne Präjudiz zu nachbarlicher Hülscleistung, was Bern

suchen im Abschied an seine Obern bringen will. Absch. 259. a.

1596.

153. Lienhard Stockli von Schwarzenburg wird mit seinem Gesuch um ein Leibgeding an die Jahr«

bnnig zu Freiburg gewiesen; inzwischen wird ihm für einmal '/-Mütt Dinkel und '/z Mütt Haber verehrt.

297. es. — 154. Landvogt Peter von Lauten, genannt Heid, legt Rechnung ab über seine Amts-

üon Michaelis 1593 bis dito 1594. Ibiä. bb. — 155. Amtsrechnung desselben von Michaelis

bis dito 1595. Ibiä. ii. — 156. Das Grasbnrger Urbar soll beider Städte „Generalen" sGeneral-

ders," vorgelegt und im gemeinen Gewölb aufbewahrt werden. Absch. 298. rv. — 157. Dem wohl-
lniten Hauptmann Hans Raze werden in dem zum Grasburger Amt gehörenden Wald 20 Stüke be-

"'0t- Idiä. x.

1598.

sei» Begehren beider Gemeinden Schwarzenburg und Guggisberg, daß Niemand bei ihnen

dm "ud Güter Fremden ausleihen dürfe und Keiner außerhalb ihrer Gemeinden seine Güter zu

soll ^ sei, wird wegen zu besorgenden Conseqnenzen in Bedenken genommen und verschoben; dagegen

Abts welche im Schiedwald über Bedarf gehcnet haben, die aufgesezte Buße abgenommen werden,

z» er Jakob Stndemann soll der Landvogt einen gelegenen Plaz auf der Allmende

zi»Z seiner Säge anweisen; dadurch soll aber der Allmend kein Eintrag geschehen und der Boden-

bie Ertragenheit des Orts darauf geschlagen werden. Ibiä. mm. — 169. Da der alte Speicher für

De», "^""9 des Korns nichts mehr taugt, soll der Amtmann einen neuen erbauen. Ibiä. im. — 161.

den .^^'"aister Jakob Wchrli in Freibnrg wird bewilligt, einen Theil des Waldes im Harris, welcher

b»ra'k " Städten nichts erträgt, um einen angemessenen Preis und einen Bodenzins zn verkaufen. Frei-

^hei werden ihm 8 Juchartcn, jede um den Zins von 1 Kreuzer, bewilligt, mit Vorbehalt der

des z, ^^Pleit und des Zehntens, wenn der Wald gerentet wird. Ibiä. oo. — 162. Da die zu Gunsten

^ti>, abgestekte obere Sommerweidc für die Melkkühe nicht geeignet, die untere aber gar eng und

Ertrags ist, durch Einschlag einiger anstoßender Juchartcn aber bequem erweitert werden könnte,

ixhjs.. ^ Landvogt, ihm diese Erweiterung bis auf ungefähr sieben Juchartcn zn vergünstigen. Es wird ihm

3, die Weide für den Bedarf von 40 Haupt einzuschlagen und dem Schloß vorzubehalten. Ibiä. xp. —
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163. Dem HcmS Kündig werden statt des begehrten Leibdings 1 Miitt Dinkel nnd 1 Gulden, dem

Binggeli 10 Miitt und 3 Maß „Hinderlings", dem Brnnnenmeister Hans Zimmermann und dem

Peter Claus ein Paar Hosen verabfolgt. Ibid. qg. — 16t. Erste bis dritte Amtsrechnnng des Landvogts

Heinrich Kohler von Michaelis 1595 bis dahin 1598. Ibid. rr.

1601.

Art. 165. Dem Landvenner zu Schwarzenburg, welcher die Zchntenpflicht von einem nächst beim Schloß

gelegenen Stnk Erdreich in Anspruch nimmt, soll der Landvogt dafür gegen Quittung 10 Kronen ansucht^'

Absch. 440. p. — 166. Einem lahmen, übelmögendcn Mann werden 10 Pfund Pfenninge, Berncr Währlwü'

verehrt. Ibicl. g. — 167. Dem Hans Kündig nnd Hans Köhl! werden Leibgedinge von je 3 Pfund Pfennig

Be/ner Währung, ansgesczt. Ibid. r. — 168. Das Anbringen des Prädicanten zu Schwarzenburg, daß

bei Bereinigung des Urbars für vier Kühe Sommerung im Schiedwald angewiesen nnd von beiden Stadls

bestätiget worden sei, ihm nun aber vom Amtmann Eintrag daran geschehe, weßwegen er wohl leiden möchte

wenn ihm diese Nechtsame an einen andern Ort übertragen würde, wird von Frcibnrg in den Absch^

genommen. Ibid. s. — 169. Erste Amtsrechnnng des Landvogts Jost Jaccot von Michaelis 1600 bis

1601. Ibid. s.a.. — 170. Abraham Amport, Vogt zu Schenkenberg, legt das von ihm bearbeitete

nämlich die Erneuerung des Urbars zu Schwarzenburg, vor nnd bittet um dessen Abnahme. Es wird erka»^'

Amport soll eine Erkanntniß mit seinem Notariatszeichen signiren, auch einen Index darüber machen und ^

Ende ein Summarinm aller Zinsen des ganzen Urbars beifügen; ferner soll er dafür sorgen, daß der

Venner Grüter im Namen der Landlente von Schwarzenburg gegebene Bckanntnißbrief, daß sie fürde^'

beiden Städten an ihr Schloß Grasbnrg von ihren gemeinen Gütern für Kaiser- nnd Banmgartenzins,

auch für die Telle jährlich 19 Pfund durch einen Trager ausrichten wollen, besiegelt werde; sodann st^

die beiden Urbare nach Freiburg schiken, damit sie dort von Schreiber Spreng unterschrieben und der

nach signiert werden. Freibnrg soll diese Erkanntnisse ans die an die Sense angesezte Confercnz bringt'

damit das eine Doppcl des Urbars in das Gewölbe des Schlosses zn Murten gelegt, das andere dein

mann zu Grasburg zugestellt werde. Auf derselben Confercnz wird man sich dann auch mit ihm über st

Belohnung abfinden. Absch. 447. a. — 171. Dem Wirth an der Sense werden aus dem gemeinen Ha^

Wald ein Duzend Baumstämme erlaubt, welche ihm der Amtmann verabfolgen lassen soll. Absch. 450- ^

1602.

Art. 172. Freiburg begehrt, man solle Vogt Amport mahnen, den erneuerten Urbar von Schwab

bürg beförderlichst nach Freibnrg zu schiken. Absch. 457. m.

1605. 5

Art. 173. Dem armen lahmen Benedict Snter zu Gnggisberg wird ein jährlich Leibgeding von 5 P> ^

ansgesezt, dem übelmögenden Schreiber zu Schwarzenburg für einmal 10 Pfund verehrt. Absch. S51-

174. Die Nestanz von 51 Gulden 8 Groschen, welche Landvogt Gribolet beiden Städten schuldig lst^^,

ist, wird dem armen Johann Jaccotct ans Gnaden geschenkt, nebst Mehreren,. Ibid. 2. — 1?ö ^

Kirchherrn zu Ueberstorf und dem Prädicanten zn Albligen wird für ihren Hausgebranch AbHolz aus



Schwarzenburg. 1605. 1608. 1609. 1614. 1719

^ bewilliget, was in den Schloßnrbar eingetragen werden soll. Ibiä. na. — 176—178. Lanvogt

Jaccot legt Rechnung ab über seine Amtsverwaltnng von Michaelis 1601 bis Michaelis 1604. Absch.

1608.

179. Ans die Klage der gemeinsamen Untcrthanen im Guggisberg über den Schaden, den die

^'seits der Sense wohnenden Freibnrger ihnen mit ihrem Vieh zufügen, indem sie dasselbe nicht mehr dem

Weg „ach, sondern über die Vorsäze (Vorsassen) der Gnggisberger führen, und auf die Klage der srei-

Alchen Unterthanen, daß der alte Weg ungangbar geworden sei und sie keinen andern sichern Weg als

^ die Vorsäze haben, welchen aber die im Guggisberg ihnen verweigern, wird nach eingenommenem Angcn-

gesprochen: Da der von Alters her von den freiburgischcn Unterthanen gebrauchte Weg zur Bergfahrt

^ dem Vieh so in Zerfall gekommen ist, daß er nicht mehr sicher begangen und kein gelegener Weg anders
^nannte Vorsäze angelegt werden kann, so sollen die von den Personen, mit denen man sich deß-

dereinbart hat, vorzeigten Stüke ihrer Vorsassen zur neuen Wegsame ausgeschlagen und mit Schwirren

1 m werden; die frcibnrgischcn Unterthanen sollen fürdcrhin ihr Vieh nicht mehr über die Vorsassen der

Üg'sberger, sondern unterhalb der Schwirren über den ansgcschlagcnen Weg „gstracks mit tribner Ruten"

U wenn die im Guggisberg solches Vieh in ihren Vorsassen im Schaden finden, sind sie dasselbe zu

. i„w Haupt Vieh um 3 Pfund Pfenninge zu büßen befugt, welche Buße dem Landvogt von

^ Auburg verfallen sein soll; bei genannter Buße sind die frcibnrgischen Untcrthanen auch verpflichtet,

satter hinter sich fleißig zu schließen; die Freibnrger sowohl als die Gnggisberger mögen das nöthige^ 'Z a

Äakoh
Z aus der Herrschaft Freibnrg nächstgclegcncm Wald nehmen; die freibnrgischeu Unterthanen sollen dem

^ Zwahlen für sein zu diesem Zwck dargegcbenes Stük Erdreich 40 Münzkronen, ebensoviel dem Hans
seinen Brüdern, und 12 Mnnzkroncn dem Hans und Benedict Hirsi ans St. Michaelstag be-

jc»/"' Guggisberg haben den Neitlohn der Gesandten von Bern, die freibnrgischeu Untcrthanen

^ ^er Gesandten von Freibnrg zu bezahlen, die übrigen Kosten soll jeder Thcil an sich selbst tragen. —

^ Parteien nehmen diesen Spruch unter Verdanknng an und geloben, ihn zu halten. Absch. 657.

1609.

^vt. IM Abraham Amport soll gemahnt werden, das Original des Schwarzenbnrger Urbars in das

^ Zu Marten abzuliefern. Jede Obrigkeit mag Copien von dem, was sie betrifft, anfertigen lassen.

680. si.

1614.

^ Schwarzenburg von seinen Eltern einen Berg ererbt und ihn erkennen

^ Urbar zu 31 Nindcrweiden eingetragen ist, aber nur 30 hält. Man findet, daß beim Ein-

^tiv Fehler begangen worden sein müsse. Absch. 873. k. — 182. Dem Landvogt wird unter Natifi-

»svorbchatt bewilliget, die ihm zur Nnznng zustehende schlechte sumpfige Weide gegen eine andere des

^tg/^ finden zu vertauschen. Ibick. x. — 183. Der Weibel zu Guggisberg bietet für die Erlanbniß, ein

°6rigkeitliches Gestrüpp benuzcn zu dürfen, einen jährlichen Zins von 20 Sonnenkronen an das Schloß.
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